
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


C:\Dokumente und Einstellungen\glukabauer\Desktop\daumen_pdf.jpg
Seite  von 
C:\Dokumente und Einstellungen\glukabauer\Desktop\daumen_pdf.jpg
Seite  von 
MASSNAHMENBLATT
zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
MASSNAHMENBLATT
zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
.\briefpapier_logo.jpg
.\briefpapier_logo.jpg
SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
8.0.1291.1.339988.325717
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dampfstrahlreiniger
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dampfstrahlreiniger
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dampfstrahlreiniger
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dampfstrahlreiniger
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Dampfstrahlreiniger
	DokID: 137
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Dampfstrahlreiniger
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Säubern von verschmutzten Gegenständen mittels Hochdruck und/oder Dampf
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: 
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Bedienungsanleitung
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 1
	nein: 1
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: MSchG, §4 (2) 2 MSchG
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Angaben: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Nässeschutz/Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Gesichts-, Augenschutz, Gummistiefel, ev. Atemschutz
	Hinweis: Tafel mit Aufschrift  "Achtung Rutschgefahr"
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: Eventuell Reinigungsmittel- Zusätze
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Vergiftungsgefahr durch Abgase
	Gefährdung: Wasserdampf- Schimmelbildung
	Gefährdung: Reizende oder ätzende Reinigungsmittel-Zusätze
	Gefährdung: Druck
	Gefährdung: Durch Strom
	Gefährdung: Verbrühen durch heißen Dampf
	Gefährdung: Ausrutschen
	Gefährdung: Falsche/ungeeignete Aufbewahrung der Schutzkleidung wie Schürze, Nässeschutzanzug, Handschuhe, Gummistiefel, ev. Schutzbrille und Atemschutz
	Massnahmen: * Abgase an der Entstehungsstelle erfassen und ins Freie ableiten
	Massnahmen: * Bei längerfristigen Einsatz in Innenräumen wie Waschhalle - Absaugung verwenden
* Verflieste Flächen bis unter die Decke
* Tor öffnen - Luftaustausch gewährleisten
* Arbeiten ins Freie verlegen
	Massnahmen: * Nur Arbeitsstoffe laut Betriebsanleitung/anweisung verwenden
* Anwendungsvorschriften entsprechend der Sicherheitsdatenblätter befolgen 
* Gefährliche Arbeitsstoffe entsprechend den Angaben im Sicherheitsdatenblatt lagern
* Bei Bedarf (größere Mengen) eigenes Lager
* Flüssige ätzende Reinigungsmittel in einer Auffangwanne lagern
* Um-, Einfüllhilfen verwenden (Pumpe, Ablasshahn,..)
* Umfüllen nur in geeignete, gekennzeichnete Behältnisse
* Persönliche Schutzausrüstung lt. Sicherheitsdatenblatt verwenden
	Massnahmen: * Schläuche bzw. Wechselteile müssen für den Betriebsüberdruck geeignet sein
	Massnahmen: * Ausführung der elektrischen Anlage nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen
* Wiederkehrende Prüfpflicht der elektrischen Anlage beachten
* Sichtprüfung auf offenkundige Mängel vor jeder Inbetriebnahme
* Fehler nur von Fachkundigem beheben lassen
	Massnahmen: * Schutzkleidung tragen
* Bei Annäherung von Personen Arbeit einstellen, niemals Sprühlanze auf Personen richten
	Massnahmen: * Wasserablauf bei Bedarf säubern (Gefahr der Lachenbildung)
* Glättegefahr vorbeugen
* Auf rutschsichere Sohle bei der Auswahl von Gummistiefel achten
* Gefahrenbereich kennzeichnen: Tafel mit Aufschrift  "Achtung Rutschgefahr"
	Massnahmen: * Für eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit sorgen
* Jeder Person seine eigene Schutzkleidung zur Verfügung stellen (z.B. Gummistiefel)
* Verunreinigte, kontaminierte, beschädigte Schutzkleidung säubern/erneuern
* Schutzkleidung getrennt von der Zivilkleidung aufbewahren

	Zuständiger: 
	Termin: 
	Kontrolle: 
	Schaltfläche1: 
	addLineMassnahmen: 



